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Vortragssitzung IV

Wirksamkeit und Sicherheit von 
Haarimplantaten  auf synthetischer Basis
Prof. Dr. med.  Ralph M. Trüeb,
Dermatologische Praxis und Haarcenter, Wallisellen/Schweiz

Die Indikation zu chirurgischen Massnahmen zur Alopeziebehandlung ist gegeben, wenn 
pharmakologisch mittels Minoxidil und/oder 5alpha-Reduktase-Hemmern kein befriedigendes 
Resultat zu erzielen ist. Das Hauptindikationsgebiet stellen die fortgeschrittene androgenetische 
Alopezie und narbige Alopezie dar. Im Vordergrund stehen die autologe Haartransplantation und 
Skalpreduktionsplastik. Die autologe Haartransplantation nützt das Prinzip der Donordominanz 
und das Gefälle zwischen Arealen mit dichtem Haarwuchs und Kahlflächen durch Umverteilung 
aus, wobei bis 50 % der Haarwurzeln aus dem Donorareal verpflanzt werden können. Wenn das 
Donorareal in seiner Flächenausdehnung und Haardichte limitiert ist, kommen Haarimplantate auf 
synthetischer Basis als Option in Betracht. 1983 wurden von der amerikanischen FDA 
Haarimplantate auf synthetischer Basis wegen chronisch-rezidivierender Infektionen am Implantat 
und (granulomatöser) Fremdkörperreaktionen verboten. Die chronisch-rezidivierenden Folliculitis 
decalvans-artigen Infektionen werden heute als Biofilmerkrankung verstanden, bei der pathogene 
Mikroorganismen in einer resistenten Schleimschicht an der Grenzfläche vom Fremdmaterial 
eingebettet sind. Aufgrund der Antibiotika-Resistenz der Bakterien im Biofilm ist die Entfernung 
des jeweiligen Implantats erforderlich. Die erste Generation Gewebe-inkompatibler Haarimplantate 
auf synthetischer Basis aus den 1970er Jahren bestand aus Mono- und Polyacryl sowie Polyester. 
Seit 1996 werden Kunsthaarimplantate aus Polyamid hergestellt, die über eine erhöhte 
Biokompatibilität verfügen (Biofibre™, Medicap, Italien, und Nido Synthetic Hair Implantation, 
Japan) und inzwischen von den Gesundheitsbehörden vieler nach CE zertifizierten europäischer 
Länder für die Implantation freigegeben wurden. Der Eingriff wird in Lokalanästhesie 
durchgeführt, indem die Kunsthaare bis zur gewünschten Dichte nacheinander einzeln in die 
Kopfhaut implantiert werden. Vor dem Eingriff müssen Arzt und Patient gemeinsam Farbe, Länge, 
Form und Neigung der zu implantierenden Haarfasern und die zu behandelnden Zonen 
entscheiden, damit das gewünschte kosmetische Resultat erzielt wird. Eine Metanalyse bisheriger 
Publikationen zur Wirksamkeit und Sicherheit mit Patientenzahlen zwischen n=10-196  zeigte 
eine Rate von 7.4 % - 30 % milder, entzündlicher Reaktionen, die gewöhnlich innerhalb 15 Tagen 
erfolgreich mittels topischer  Kortikosteroide  und/oder  Antibiotika  behandelt  werden  konnten,  
und  von 1.02 % - 2.1 % schwerwiegender, entzündlicher Reaktionen, die das Entfernen der 
Implantate notwendig machten. Die Implantate werden mittels eines reversiblen Knotens in die 
Kopfhautaponeurose verankert, der sich nach Bedarf zur komplikationslosen Entfernung wieder 
lösen lässt. Für ein kosmetisch relevantes Ergebnis werden zwischen 800 - 1500 Haarimplantate 
pro Sitzung eingesetzt. Die jährliche Ausfallsrate der Haarfasern beträgt 15 – 20 %. 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Haarimplantation auf synthetischer Basis sind: 
Durchführung durch einen befähigten Arzt in einer spezialisierten Klinik oder Praxis für 
Dermatologie oder Plastische Chirurgie, angemessene Kopfhauthygiene, regelmässige 
Nachsorge¬untersuchungen, Bedarf einer jährlichen kleinen Nachverdichtung. Die Methode ist für 
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Patienten mit aktiv-entzündlichen Kopfhauterkrankungen mit dem Risiko des isomorphen 
Reizeffektes (Lichen planus, Lupus erythematodes, Psoriasis) nicht geeignet. Bislang liegen keine 
publizierten Daten für die Anwendung bei chronifizierter Alopecia areata vor.
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